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»Was Neutralität in diesem Sinne exakt verlangt und ob 
und wie sie gewährleistet werden kann, ist eine der tiefsten 
Fragen der politischen Philosophie und Grundrechtstheo-
rie und -dogmatik.«

Martin Borowski

»Alle Juristen haben eine Rechtsphilosophie, nur die 
meisten wissen es nicht, und die Folgen sind verheerend. 
So verheerend allerdings auch wieder nicht, denn sonst 
würde unser Rechtssystem nicht funktionieren. Aber daß 
es Funktionsstörungen gibt, liegt auf der Hand. Sie greifen 
am tiefsten, wo, wie es in den letzten Jahren besonders im 
Bereich der Verfassungsinterpretation, aber auch in ande-
ren Bereichen sichtbar geworden ist, der gesellschaftliche 
Grundkonsens zerbricht, von dem die Funktionsfähigkeit 
aller Rechtsdogmatik abhängt. In diesen Bereichen ist die 
Theoriebedürftigkeit der Praxis am größten und also auch 
die Praxisrelevanz der Theorie. Gerade in ihnen aber ver-
mag die Rechtstheorie, wenn sie nicht für Weltanschauun-
gen operieren will, die wissenschaftlich ungedeckt sind, 
einstweilen nicht mehr zu bieten als Kritik.«

Ralf Dreier





1 In der öffentlichen Wahrnehmung ist dieser Begriff mittlerweile untrennbar mit der Ver-
hältnisbestimmung von Staat und Religionen bzw. Weltanschauungen verbunden. Als Schöp-
fung des Bundesverfassungsgerichts ist die religiös-weltanschauliche Neutralität selbstver-
ständlich ein Topos in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft (siehe hierzu jeweils unten, 
2. Kapitel, A. und 3. Kapitel), aber auch Gesetzgebung (vgl. etwa LT-Drs. 17 / 3774 – Gesetzent-
wurf: Gesetz zur Stärkung religiöser und weltanschaulicher Neutralität der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen) und Regierung (beispielhaft Angela Merkel, Rede bei der Internationalen 
Parlamentarierkonferenz zur Religionsfreiheit am Mittwoch, den 14. September 2016) beziehen 
sich regelmäßig auf diesen Rechtsbegriff. Ausgehend von seiner festen Verankerung im rechtli-
chen Diskurs hat sich die Verwendung des Begriffs auch in verschiedenen Nachbardisziplinen 
verbreitet, vgl. beispielhaft für die Politikwissenschaft Bielefeldt, Menschenrechte in der Ein-
wanderungsgesellschaft, 2007, S. 75 ff.; für die politische Philosophie Habermas, Ein Bewußtsein 
von dem, was fehlt, in: Reder / Schmidt (Hrsg.), Ein Bewußtsein von dem, was fehlt, 2008, S. 26, 
32 f.; und für die evangelische Theologie Polke, Öffentliche Religion in der Demokratie, 2009, 
S. 67 ff.

2 Hierzu etwa Sacksofsky, Religiöse Freiheit als Gefahr?, VVDStRL 68 (2009), 7, 12. Ein-
gehend zu den soziologischen und religionspolitischen Ausgangsbedingungen des deutschen 
Religionsverfassungsrechts unten, 2. Kapitel, A.

3 Vgl. die Mitgliederstatistiken der jeweiligen Kirchen: Deutsche Bischofskonferenz, Katholi-
sche Kirche in Deutschland – Zahlen und Fakten 2017 / 18, S. 6; Evangelische Kirche in Deutsch-
land, Gezählt 2018 – Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben, S. 4.

4 Der sozialwissenschaftlichen »Säkularisierungsthese« zufolge sollte die gesellschaftliche 
und politische Relevanz von Religionen im Wege zunehmender Modernisierung immer weiter 
abnehmen und allenfalls eine rein private Bedeutung verbleiben, siehe hierzu m. w. N. nur See-
ger, Europäische Integration und Säkularisierung von Staat und Politik, 2008, S. 19 ff.

Kapitel 1

Grundlegung

A. Einleitung

Im deutschen Verfassungsrecht findet derzeit ein Streit über eine inhaltliche 
Neuausrichtung statt, der nur selten wahrgenommen wird; jedenfalls werden 
seine Tiefe und Komplexität vielfach unterschätzt. Gerungen wird um nichts 
weniger als das zukünftige Verhältnis des Staates zur Religion. Schauplatz die-
ser Auseinandersetzung ist ein scheinbar vertrauter Verfassungsgrundsatz: Die 
religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates.1

Die Ausgangsbedingungen dieses Konflikts gliedern sich folgendermaßen auf: 
Das deutsche Religionsrecht hat seine Wurzeln in einer Gesellschaftsordnung, 
in der es als Selbstverständlichkeit angesehen wurde, gleichzeitig Bürger und 
evangelischer bzw. katholischer Christ zu sein.2 Im Verlauf der bundesdeutschen 
Geschichte hat sich diese Selbstverständlichkeit relativiert; nur noch knapp mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung gehört einer der christlichen Großkirchen an.3 
Anders als teilweise erwartet,4 hat diese Entwicklung allerdings nicht zu einem 
allgemeinen Bedeutungsverlust des Religiösen in der Öffentlichkeit geführt, 
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5 Insbesondere der Gedanke einer »Wiederkehr« des Religiösen hatte Anfang dieses Jahr-
tausends Konjunktur und schlug sich bereits in den Titeln vieler Publikationen nieder, vgl. nur 
Riesebrodt, Die Rückkehr der Religionen, 2. Aufl. 2001; Küenzlen, Die Wiederkehr der Reli-
gion, 2003; Graf, Die Wiederkehr der Götter, 2007; Körtner, Wiederkehr der Religion?, 2006; 
Faber / Hager (Hrsg.), Rückkehr der Religion oder säkulare Kultur?, 2008; skeptisch diesbezüg-
lich Schnädelbach, Religion in der modernen Welt, 2. Aufl. 2009, S. 128 ff. Demgegenüber wird 
teilweise betont, dass Religion nie aus dem gesellschaftlichen Leben verschwunden sei, neu sei 
allenfalls die Form der Aufmerksamkeit, die diesem Thema derzeit zukomme, so etwa Reder, 
Religion in säkularer Gesellschaft, 2. Aufl. 2014, S. 25.

6 Statt vieler Kaufmann, Kirchen, Religion und sozialer Wandel in Deutschland, in: 
Ebner / Kraneis u. a. (Hrsg.), Staat und Religion, 2014, S. 7, 13. Für eine aktuelle und umfassende 
statistische Auswertung siehe z. B. die Veröffentlichungen des Religionswissenschaftlichen Me-
dien- und Informationsdienstes e. V. unter www.remid.de.

sondern Religion ist – je nach Perspektive: wieder oder weiterhin5 – ein gesell-
schaftliches Thema ersten Ranges. Der Präponderanzverlust der christlichen 
Großkirchen ist nämlich keine Geschichte religiöser Gleichgültigkeit, sondern 
ein Ergebnis bewusster Pluralisierung. Deutschland war in religiös-weltanschau-
licher Hinsicht noch nie so bunt wie heute. Der gesellschaftliche Raum neben 
dem evangelischen und katholischen Christentum wird nun in der Tat teilweise 
durch einen desinteressierten Agnostizismus gefüllt, aber eben auch durch ein 
gewachsenes Judentum, orthodoxe, orientalische und unierte Kirchen sowie 
christliche Freikirchen, durch Hinduismus, Buddhismus und Yezidentum, durch 
sogenannte neue religiöse Bewegungen und einen reflektierten Atheismus. Das 
bedeutendste Phänomen in der religionssoziologischen Entwicklung ist freilich 
das Anwachsen des Islam von einer »Gastarbeiterreligion« zu einer Glaubens-
richtung mit über 5 Millionen Anhängern in Deutschland.6

Der vielleicht gravierendste Nebeneffekt dieser religiös-weltanschaulichen 
Pluralisierung besteht darin, dass sich gesellschaftliche Gewissheiten und Stan-
dards im Umgang mit Religion auflösen. Vieles, was in Zeiten religiös-welt-
anschaulicher Homogenität selbstverständlich, überschau- und kontrollierbar 
erschien, ist nun ambivalent und konfliktbeladen. So tritt Religion heutzutage 
auf dreierlei Weise öffentlich als Problemfeld in Erscheinung. Zunächst wird 
Religion als gelebtes Bekenntnis wahrgenommen. Dieser Umstand ist für sich 
genommen natürlich keine neue Entwicklung und nicht unbedingt problema-
tisch. Allerdings ist das Bekenntnis vorrangig eine individuell-persönliche Ange-
legenheit und als solche weitgehend nicht-öffentlich. Die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit erlangt ein Bekenntnis nur bei werbend-missionarischer Tätigkeit 
oder im eben Konfliktfall, das heißt wenn religiöse Gruppen um gesellschaftli-
che Anerkennung kämpfen oder aufgrund ihrer sozialen Nonkonformität auf-
fallen. In einer religiös-weltanschaulich heterogenen Gesellschaftsordnung sind 
diese Konflikterlebnisse häufiger und intensiver als in einer Sozialstruktur, die 
allein durch die Großkirchen dominiert worden war, und dies ist der Grund, 
warum Religion vermehrt als Konfliktbereich wahrgenommen wird. Zweitens 
wird Religion als zu bewahrende Ressource kultureller Identität sichtbar. Die 
insofern spürbaren Spannungen sind besonders plakativ bei Gruppen »besorg-
ter« oder »patriotischer« Bürger, die ein sogenanntes christliches Abendland 
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 7 Siehe hierzu Rohe, Der Islam in Deutschland, 2016, S. 88 f. m. w. N. Insgesamt zum Wach-
sen des »kulturellen Bewusstseins der eigenen Religion im Lichte der Religion des Anderen« 
Nolte, Religion und Bürgergesellschaft, 2009, S. 21.

 8 MacCulloch, Die Reformation, 2010, S. 859 ff. Näher zudem unten, 2. Kapitel, A. II. 2.
 9 Casanova, Europas Angst vor der Religion, 2009, S. 23 f. Beispielhaft Dreier (Hrsg.), Sä-

kularisierung und Sakralität, 2013, S. 4; Nolte, Religion als zivilgesellschaftliche Ressource, in: 
Arens (Hrsg.), Integration durch Religion?, 2014, S. 133, 146.

10 Differenziert zu verschiedenen »fundamentalistischen Virulenzphasen« im 20. Jahrhun-
dert Fischer, Die Zukunft einer Provokation: Religion im liberalen Staat, 2009, S. 70.

11 Rechtsordnungs- und gesellschaftsübergreifend besonders illustrativ wie lehrreich ist in 
dieser Hinsicht die Auseinandersetzung in der U. S.-amerikanischen Öffentlichkeit darüber, ob 
die kreationistische Theorie des »Intelligent Design« im Biologieunterricht staatlicher Schulen 
unterrichtet werden darf. Einen guten Überblick über die Problematik gibt Greenawalt, Estab-
lishing Religious Ideas: Evolution, Creationism, and Intelligent Design, Notre Dame Journal of 
Law, Ethics & Public Policy 17 (2003), 321 ff.

Zur politisch-philosophischen Diskussion über die Legitimität potenziell religiös konnotier-
ter Ordnungsvorstellungen im öffentlichen Raum siehe unten, 2. Kapitel, B. Für ein prägnantes 
Beispiel aus der rechtswissenschaftlichen Diskussion vgl. das Konzept der Begründungsneutra-
lität von Huster, näher unten, 3. Kapitel F.

12 Willems, Religionsfreiheit und Religionspolitik im Zeitalter religiöser und kultureller 
Pluralität, in: Bogner / Heimbach-Steins (Hrsg.), Freiheit – Gleichheit – Religion, 2012, S. 131, 
147; ähnliche Anklänge bei Koenig, Religiöse Pluralität und Demokratie in Europa, in: Meyer 
(Hrsg.), Recht, Religion, Politik, 2007, S. 167 ff.

zu verteidigen suchen, und auf der Gegenseite bei manchen Einwanderern, die 
religiöse Bräuche gegebenenfalls weniger aus einer lebendigen Glaubensüber-
zeugung heraus, sondern mehr als Zeichen der kulturellen Verbundenheit in der 
Diaspora praktizieren.7 Als drittes tritt Religion heute als Ursache oder zumin-
dest als Projektionsfläche von Angst in Erscheinung. Wenngleich die Sorge um 
religiösen Fanatismus spätestens seit dem Dreißigjährigen Krieg fest im europä-
ischen Bewusstsein verankert ist,8 wird sie in der jüngeren Wahrnehmung häu-
fig mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in Verbindung gebracht.9 
Weltliche Herrschaftsansprüche religiöser Gruppen und ihr Zerstörungspoten-
zial stehen uns heute anders und intensiver vor Augen als noch im 20. Jahrhun-
dert.10 Die Befürchtungen in der Gesellschaft gehen allerdings über das Thema 
religiöser Gewalt hinaus. Im religiös-weltanschaulichen Pluralismus wächst auch 
die Sorge, der Meinungshoheit eines nicht geteilten Bekenntnisses unterworfen 
zu werden. Symptomatisch ist insofern eine feinere gesellschaftliche Sensibili-
tät dafür, woher bestimmte Ordnungsvorstellungen kommen und inwiefern sie 
gesamtgesellschaftliche Verbindlichkeit beanspruchen dürfen.11

Wo sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen derart verschieben, da 
kann es sein, dass die bisherigen Arrangements im Umgang mit Religion an 
Überzeugungskraft und Akzeptabilität verlieren.12 Es wird hinterfragt, inwie-
fern sich neue gesellschaftliche Problemkonstellationen mit dem hergebrachten 
Instrumentarium bedienen lassen und ob der gesellschaftliche Status quo nicht 
neu ausgehandelt werden müsse. Ein besonderer Fokus liegt bei solchen Frage-
stellungen naturgemäß auf dem Recht als Mittel gesellschaftlicher Selbstorgani-
sation und Konfliktbewältigung. Die entsprechenden Debatten werden einerseits 
rechtspolitisch de lege ferenda, andererseits aber auch rechtswissenschaftlich de 
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13 Der Begriff »Religionsverfassungsrecht« wird hier und im Folgenden verwendet, um 
die Gesamtheit der verfassungsrechtlichen Normen mit religiös-weltanschaulichem Bezug zu 
beschreiben. Dadurch soll hervorgehoben werden, dass es dabei um das verfassungsrechtliche 
Verhältnis des Staates auch zu solchen Religionen geht, die nicht kirchlich organisiert sind. Eine 
Stellungnahme zu der verfassungstheoretischen Grundsatzdiskussion über »Religionsverfas-
sungsrecht« und »Staatskirchenrecht« soll damit nicht verbunden sein.

Zur Erklärung: Um diese beiden Termini wurde insbesondere seit den 1990er Jahren eine 
der vielen Auseinandersetzungen um die angemessene Wahl von Begrifflichkeiten geführt, die 
diesem Rechtsgebiet zu eigen sind. Hintergrund dieser Debatte sind unterschiedliche verfas-
sungstheoretische Vorverständnisse. So bevorzugen diejenigen den Begriff des »Staatskirchen-
rechts«, welche die Religionsgesellschaften als eine eigene, vom Bürger zu unterscheidende In-
stanz mit Verfassungsrelevanz ansehen. So sei insbesondere durch Art. 140 GG i. V. m. Art. 137, 

lege lata geführt, und zwar nicht nur in Aufsätzen und Kommentaren, sondern 
auch in der praktischen Rechtsanwendung vor Gericht. Dabei ergeben sich aus 
der Perspektive des Verfassungsrechts komplexe Fragestellungen: Welche nicht-
verfügbaren Rahmenbedingungen sind durch das Grundgesetz vorgegeben und 
inwieweit bestehen Räume für eine Neuausrichtung bzw. zumindest für Anpas-
sungen im Umgang des Staates mit Religion? Welche Konzepte einer religions-
verfassungsrechtlichen Ordnung lassen sich im Diskurs erkennen und inwieweit 
bewegen sie sich im Rahmen der Verfassung? Welches Potenzial offenbart sich 
und inwiefern bestehen Leistungsgrenzen?

Die vorliegende Arbeit möchte Antworten auf diese Fragen finden. Um eine 
möglichst ganzheitliche Sichtweise zu entwickeln, führt sie zunächst in die his-
torischen Zusammenhänge der aktuellen verfassungsrechtlichen Debatten. Dort 
wird sich unter anderem zeigen, dass der heutige Streit um eine Neuausrichtung 
im Religionsverfassungsrecht keine erstmalige Erscheinung ist; tatsächlich haben 
in diesem Rechtsgebiet schon mehrfach inhaltliche Neuaushandlungen stattge-
funden. Als nächstes führt die Arbeit in politisch-philosophische Erwägungen, 
denn in dieser Nachbardisziplin wird derzeit ebenfalls vertieft über das Verhält-
nis von Staat und Religion nachgedacht. Darüber hinaus wird sich diese Arbeit 
mit rechtstheoretischen Vorfragen und dogmatischen Zusammenhängen ausein-
andersetzen, um so einen Verständnisrahmen für ihr Thema abzustecken. Und 
auf diese Weise vorbereitet wird die Arbeit schließlich zum Schauplatz des Streits 
um eine Neuausrichtung des Religionsverfassungsrechts führen, zum rechtswis-
senschaftlichen Diskurs über die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staa-
tes.

B. Der religionsverfassungsrechtliche Hintergrund

Wie zentral die Rolle dieses Rechtsbegriffs ist und wieso der hier gewählte 
Zugang sinnvoll sein mag, erschließt sich nur, wenn die religiös-weltanschauli-
che Neutralität vor ihrem verfassungsrechtlichen Hintergrund beleuchtet wird. 
Was für den unvoreingenommenen Beobachter wie ein selbsterklärendes Postu-
lat moderner Staatlichkeit wirken mag, ist nämlich tief eingebettet in die spezifi-
schen Eigenheiten des deutschen Religionsverfassungsrechts.13
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138 und 141 WRV die selbständige gesellschaftliche Bedeutung der Religionsgesellschaften 
verfassungsrechtlich anerkannt worden und dieser Umstand könne durch die Bezeichnung als 
»Staatskirchenrecht« begrifflich am besten abgebildet werden. Demgegenüber verstehen die Be-
fürworter des Begriffs »Religionsverfassungsrecht« die Religionsgesellschaften als Ausdruck der 
individuellen Religionsfreiheit der Bürger und beziehen daher auch die Normen der WRV auf 
die grundrechtlichen Regelungen, sodass es der Betonung der institutionellen Seite nicht mehr 
bedarf; vgl. zu beiden Positionen m. w. N. Grzeszick, Verfassungstheoretische Grundlagen des 
Verhältnisses von Staat und Religion, in: Heinig / Walter (Hrsg.), Staatskirchenrecht oder Reli-
gionsverfassungsrecht?, 2007, S. 131, 132 ff.; jeweils überblicksartig zur Diskussion im Ganzen 
und als Darstellung ihrer Entwicklung über die Jahre hinweg Hollerbach, Staatskirchenrecht 
oder Religionsrecht?, in: Aymans / Geringer (Hrsg.), FS  Schmitz, 1994, S. 869 ff.; Czermak, 
»Religions(verfassungs)recht« oder »Staatskirchenrecht«?, NVwZ 1999, 743 f.; Hense, Staatskir-
chenrecht oder Religionsverfassungsrecht, in: Haratsch / Janz u. a. (Hrsg.), Religion und Weltan-
schauung im säkularen Staat, 2001, S. 9 ff.; Korioth, Vom institutionellen Staatskirchenrecht zum 
grundrechtlichen Religionsverfassungsrecht?, in: Brenner / Huber u. a. (Hrsg.), FS Badura, 2004, 
S. 727 ff.; zu den älteren Vorschlägen, den Begriff »Staatskirchenrecht« aufzugeben m. w. N. 
Kupke, Die Entwicklung des deutschen »Religionsverfassungsrechts« nach der Wiedervereini-
gung, 2004, S. 30 ff. Aus neuerer Zeit gegen diese »Dichotomie von institutionell und individu-
alrechtlich« insgesamt Schuppert, Governance of diversity, 2017, S. 195 ff.

Bisweilen werden diese verfassungstheoretischen Implikationen der Begriffsverwendung je-
doch nicht aufgearbeitet und trotzdem zwischen »Religionsverfassungsrecht« und »Staatskir-
chenrecht« differenziert. In diesem Fall unterscheidet sich die Begriffswahl je nach dem Umfang 
des in Bezug genommenen Normenmaterials. Mit »Staatskirchenrecht« werden dann die über 
Art. 140 GG inkorporierten Bestimmungen der WRV beschrieben, während das »Religionsver-
fassungsrecht« zudem die Religionsfreiheit nach Art. 4 GG umfasst; siehe die Darstellung bei 
Waldhoff, Neue Religionskonflikte und staatliche Neutralität, 2010, S. 9 Fn. 1. Vom »Religi-
onsverfassungsrecht« ist wiederum das »Religionsrecht« zu unterscheiden, welches sowohl die 
verfassungsrechtlichen als auch die einfachgesetzlichen Regelungen beinhaltet, vgl. Unruh, in: 
v. Mangoldt / Klein / Starck, Art. 140 GG Rn. 15.

Darüber hinaus werden die Begriffe manchmal synonym verwendet – so explizit bei Wald-
hoff, Neue Religionskonflikte und staatliche Neutralität, 2010, S. 9 Fn. 1. Oder es wird einer 
der Begriffe aus Gründen vorgezogen, die nicht verfassungstheoretischer Natur sind, z. B. (wie 
in dieser Arbeit) um die Inbezugnahme von Religionsgemeinschaften auszudrücken, die nicht 
kirchlich organisiert sind; so auch Morlok, in: Dreier, Art. 140 GG Rn. 26. In diesem Sinne wäre 
es vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Gleichstellung von Religionen und Weltan-
schauungen gemäß Art. 4 Abs. 1, 140 GG i. V. m. 137 Abs. 7 WRV zwar nur konsequent, dann 
sogar vom »Religions- und Weltanschauungsverfassungsrecht« zu sprechen (wie es z. B. Czer-
mak mit dem Titel seines Lehrbuchs tut), doch soll sich hier – nicht zuletzt um der besseren 
Lesbarkeit Willen – innerhalb der gängigen Terminologie bewegt werden (so selbst Czermak, 
»Religions(verfassungs)recht« oder »Staatskirchenrecht«?, NVwZ 1999, 743, 744). Vereinzelte 
Stimmen schlagen hingegen vor, »Weltanschauungsrecht« als alleinstehenden Oberbegriff zu ver-
wenden, vgl. Neumann / Schmidt-Salomon, Was ist »Weltanschauungsrecht«, in: Neumann / Czer-
mak u. a. (Hrsg.), Aktuellen Entwicklungen im Weltanschauungsrecht, 2019, S. 13, 15 ff.

14 Vgl. von Campenhausen / de Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl. 2006, S. 338 ff.; Unruh, Re-
ligionsverfassungsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 341 ff. Diese klassische Dreiteilung ist insbesondere von 
Gerhard Robbers, der von deutscher Seite bedeutendsten Figur der religionsverfassungsrechtli-
chen Rechtsvergleichung, in verschiedener Hinsicht kritisiert worden. Vor allem sei sie zu sta-
tisch und verdecke die Tatsache, dass in Europa »eine graduelle, vorsichtige Entstaatlichung 
von Staatskirchen einerseits und eine zunehmende Kooperationsbereitschaft der Trennungs-
systeme andererseits« beobachtet werden könne; so Robbers, Das Verhältnis von Staat und Kir-
che in rechtsvergleichender Sicht, in: Brugger / Huster (Hrsg.), Der Streit um das Kreuz in der 
Schule, 1998, S. 59, 61 f.; siehe zudem Robbers, Das Verhältnis von Staat und Kirche in Europa, 

Um das weite Feld der denkbaren bzw. der – rechtsvergleichend betrach-
tet – real existierenden religionsverfassungsrechtlichen Konzepte zu strukturie-
ren, wird klassischerweise eine Dreiteilung vorgenommen.14 Sofern das Verfas-
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ZevKR 42 (1997), 122, 127; weiterhin Robbers, Staat und Religion, VVDStRL 59 (2000), 231, 
232, 243 f.; speziell zur staatlichen Förderung von kirchlichen Institutionen auch in Trennungs-
systemen bereits Robbers, Förderung der Kirchen durch den Staat, in: Listl / Pirson (Hrsg.), 
HdbStKirchR Bd. I, 2. Aufl. 1994, S. 867, 872 f.; ähnlich bereits schon Schlaich, Radikale Tren-
nung und Pluralismus (1975), in: Mikat (Hrsg.), Kirche und Staat in der neueren Entwicklung, 
1980, S. 427, 449. Dass es dadurch eine Entwicklung der verschiedenen Systeme auf eine gemein-
same Mitte hin gebe – so Robbers’ sogenannte Konvergenzthese – ist jedoch nicht unumstritten. 
So wird bisweilen zugestanden, dass es infolge einer stärkeren Akzentuierung der Religions-
freiheit in unterschiedlichen Ländern zu den beobachteten Tendenzen komme. Diese seien und 
blieben jedoch lediglich systemimmanente Entwicklungen, die nicht zu einer Überwindung der 
staatskirchen- oder trennungssystemischen Grundausrichtung führten, vgl. von Campenhausen, 
Die Trennung von Staat und Kirche in Deutschland und das kirchliche Selbstbestimmungsrecht, 
ZevKR 47 (2002), 359, 364 ff.; Mückl, Europäisierung des Staatskirchenrechts, 2005, S. 391 f.; 
de Wall, Neue Entwicklungen im Europäischen Staatskirchenrecht, ZevKR 47 (2002), 205, 207.

Vor dem Hintergrund dieser Schwächen der klassischen Dreiteilung und in Anbetracht der 
fortbestehenden inhaltlichen Streitigkeiten wurde in jüngerer Vergangenheit als Alternative ein 
grundrechtszentriertes Zwei-Ebenen Modell vorgeschlagen, um die verschiedenen religions-
verfassungsrechtlichen Systeme zu beschreiben. Demzufolge stehe auf der unteren Ebene der 
Schutz der individuellen, kollektiven sowie korporativen Religionsfreiheit, wobei geltend ge-
macht wird, dass auf dieser grundsätzlichen Ebene zumindest zwischen den EU-Mitgliedstaa-
ten keine Unterschiede bestünden. Auf der zweiten Ebene des Modells werden die konkreten 
Ausprägungen der Religionsfreiheit mit den je nach Land unterschiedlichen Förderungen und 
Restriktionen betrachtet. Es sei dieser Bereich, wo sich die Wesensunterschiede der verschiede-
nen religionsverfassungsrechtlichen Systeme zeigen, so Triebel, Das europäische Religionsrecht, 
2005, S. 198 ff., hierauf aufbauend Unruh, Religionsverfassungsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 345.

Trotz der kritisierten Verallgemeinerungen und Vereinfachungen, die der klassischen Drei-
teilung immanent sind, soll diese Schematisierung religionsverfassungsrechtlicher Systeme im 
Folgenden verwendet werden. Es wird sich zeigen, dass die besonderen Eigenheiten des deut-
schen Religionsverfassungsrechts nur vor dem Hintergrund ihrer historischen Entstehungs-
geschichte verstanden werden können, und insbesondere für diese geschichtliche Perspektive 
wird die Unterscheidung zwischen Staatskirchen-, Trennungs- und Kooperationssystem eine 
hilfreiche Funktion haben. Wenn darauf aufbauend die modernen Ausformungen des Religions-
verfassungsrechts untersucht werden, wird jedoch nochmals auf die Schwächen der klassischen 
Dreiteilung zurückzukommen sein, vgl. unten, 3. Kapitel, A. II. 1.

15 In Europa haben neben England, dessen Modell sogleich näher dargestellt wird, Däne-
mark, Finnland, Griechenland, Schottland sowie einige Kantone der Schweiz ein Staatskirchen-
system implementiert; in Schweden ist die evangelisch-lutherische Kirche erst seit dem Jahr 
2000 nicht mehr Staatskirche, vgl. Czermak, Religions- und Weltanschauungsrecht, 2008, S. 256; 
sowie Unruh, Religionsverfassungsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 342 f.

16 Siehe hierzu Doe / Nicholson, Das Verhältnis von Gesellschaft, Staat und Kirche in Groß-
britannien, in: Kämper / Schlagheck (Hrsg.), Zwischen nationaler Identität und europäischer 
Harmonisierung, 2002, S. 59, 63; McClean, State and Church in the United Kingdom, in: Rob-
bers (Hrsg.), State and Church in the European Union, 2. Aufl. 2005, S. 553 ff., insb. S. 560 f.; 
besonders ausführlich Mückl, Europäisierung des Staatskirchenrechts, 2005, S. 92 ff.

sungsrecht funktionelle oder institutionelle Verbindungen zwischen dem Staat 
und einer bestimmten Religion bzw. Religionsgemeinschaft vorsieht, wird von 
einem Staatskirchensystem gesprochen.15 Ein Beispiel für ein westliches Staats-
kirchensystem bietet England, wo die anglikanische Church of England seit 1534 
offizielle Staatskirche ist und es zu zahlreichen wechselseitigen Einflüssen von 
Staat und Religion kommt.16 So ist die englische Königin zugleich Kirchenober-
haupt und »Defender of the Faith«, womit die Berechtigung zur Ernennung von 
Bischöfen (auf Vorschlag des Premierministers) einhergeht. Kirchengesetze der 
anglikanischen Generalsynode bedürfen der Zustimmung der Monarchin und 
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17 Neben den gleich erwähnten Modellen Frankreichs und der U. S. A. sind die Religionsver-
fassungen der Niederlande sowie – zumindest bei formaler Betrachtung – der Republik Irland 
Beispiele für ein Trennungssystem, vgl. Unruh, Religionsverfassungsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 342. 
Das religionsverfassungsrechtliche Modell der Türkei ist hingegen kein Trennungssystem, ob-
wohl es als Laizismus bezeichnet wird; vielmehr ist es ein vom Präsidium für religiöse Angele-
genheiten »staatlich verwalteter Islam«, so Böckenförde, Der säkularisierte Staat, in: ders., Der 
säkularisierte Staat, 2007, S. 11, 15; vertiefend Perçin, Die Kompatibilität des säkularen Staates 
mit dem Islam, 2013, S. 234 ff., 318 f.

18 Näher von Campenhausen / de Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl. 2006, S. 345 ff.
19 Vertiefend zum Religionsverfassungsrecht der U. S. A. m. w. N. Heun, Die Trennung 

von Staat und Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika, in: Kästner / Nörr u. a. (Hrsg.), 
FS Heckel, 1999, S. 341 ff. sowie von Campenhausen / de Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl. 2006, 
S. 347 ff.; darüber hinaus speziell zum Terminus der »Wall of Separation«, mit dem das US-ame-
rikanische Trennungssystem heute vorrangig identifiziert wird, und zur diesbezüglichen Recht-
sprechung Walter, Die »wall of separation between church and state« in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, in: Grabenwarter / Lüdecke (Hrsg.), Standpunkte im Kirchen und Staatskirchen-
recht, 2002, S. 235 ff. Für eine ausführliche und gegenüberstellende Darstellung der historischen 
Entwicklung des etatistischen Trennungsmodells Frankreichs und des liberalen Trennungsmo-
dells der U. S. A. siehe Walter, Religionsverfassungsrecht in vergleichender und internationaler 
Perspektive, 2006, S. 69 ff.

20 In Europa sind die Religionsverfassungen von z. B. Belgien, Italien, Luxemburg, Öster-
reich, Portugal und Spanien zu den Kooperationsmodellen zu zählen, Unruh, Religionsver-
fassungsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 343; zu den Details vergleiche die einzelnen Länderberichte in 
Robbers (Hrsg.), State and Church in the European Union, 2005.

des Parlaments, wodurch sie den gleichen rechtlichen Status wie Parlamentsge-
setze erlangen – das »law of the church« wird Bestandteil des »law of the land«, 
was auch bedeutet, dass die Kirchengerichte der Rechtskontrolle staatlicher 
Gerichte unterstehen. Darüber hinaus sind 26 Sitze des Oberhauses Bischöfen 
der anglikanischen Kirche vorbehalten und nicht zuletzt zeigt sich der Staatskir-
chencharakter an der Nationalhymne, die ein gesungenes Gebet um Segen für 
das Staatsoberhaupt ist.

Das Gegenteil dieser institutionell-funktionellen Verbindung des Staates 
mit einer Religionsgemeinschaft ist die Verdrängung religiöser Bezüge aus dem 
öffentlichen Bereich ins Private. Ein solches sogenanntes Trennungssystem17 
kann historisch zum einen aus einer religionskritischen Tendenz entstanden sein, 
mit dem Ziel, den Staat gegenüber einer als negativ wahrgenommenen Einfluss-
nahme von Religionen und Weltanschauungen abzuschotten. Ein Beispiel für ein 
solches etatistisches Trennungssystem ist die französische Laïcité.18 Zum anderen 
kann das Motiv für ein Trennungssystem in einer gegenteiligen, nämlich religions-
freundlichen Absicht zu finden sein. So war in den U. S. A. die Trennung zwischen 
Staat und Religion eine Reaktion der immigrierten christlichen Denominationen 
auf die in ihren Heimatländern erlebte religiöse Unterdrückung durch die Mehr-
heits- bzw. Staatsreligion und hatte die Sicherung religiöser Freiheit zum Ziel.19

Zwischen der staatlichen Identifikation mit einer bestimmten Religion auf der 
einen Seite und der strikten Trennung von Staat und Religion auf der anderen 
Seite liegt das weite Feld der sogenannten Kooperationssysteme, in denen es zu 
punktuellen Berührungen von Staat und Religion kommt, die jeweils sehr unter-
schiedliche Ausformungen annehmen können.20
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21 Vgl. den heutigen Article 1 der Constitution française du 4 octobre 1958 sowie die in 
der préambule in Bezug genommenen Article 10 der Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 und préambule der Constitution du 27 octobre 1946. Vertiefend z. B. Ungern-
Sternberg, Religionsfreiheit in Europa, 2008, S. 89 ff.

22 Näher zu den historischen Grundlagen des deutschen Religionsverfassungsrechts die 
umfassenden Darstellungen von Heckel, Vom Religionskonflikt zur Ausgleichsordnung, 2007 
und Link, Kirchliche Rechtsgeschichte, 3. Aufl. 2017. Für überblicksartige Darstellungen siehe 
Korioth, Die Entwicklung des Staatskirchenrechts in Deutschland seit der Reformation, in: 
Heinig / Walter (Hrsg.), Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, 2007, S. 39 ff.; Pir-
son, Die geschichtlichen Wurzeln des deutschen Staatskirchenrechts, in: Listl / Pirson (Hrsg.), 
HdbStKirchR Bd. I, 2. Aufl. 1994, S. 3 ff. und Walter, Religionsverfassungsrecht in vergleichen-
der und internationaler Perspektive, 2006, S. 96 ff. Speziell im Hinblick auf die religiös-weltan-
schauliche Neutralität siehe unten, 2. Kapitel, A.

23 Preuß, in: AK-GG, Art. 140  GG Rn. 10a; nach Kästner / Droege, in: Stern / Becker, 
Art. 4 GG Rn. 254 »sieht sich die spezifische deutsche Rechtslage im Vergleich der verschiede-
nen in Europa vorhandenen Modelle einem gewissen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt«.

24 BVerfGE 19, 206, 219.

Unabhängig davon, welches der drei Grundmodelle verfolgt wird, unterschei-
den sich religionsverfassungsrechtliche Systeme zusätzlich darin, wie detailliert 
die verfassungsrechtlichen Vorgaben sind. So könnte sich – wie in Frankreich der 
Fall21 – auf Ebene des Verfassungsrechts darauf beschränkt werden, Religions-
freiheit zu gewähren, religiöse Diskriminierung zu verbieten und die Entschei-
dung zugunsten eines der Grundmodelle zu fällen. Als Folge der eigentümli-
chen Entwicklung des deutschen Religionsverfassungsrechts, die eine Abfolge 
verschiedener Kompromisse zwischen zahlreichen Interessenlagern ist,22 wurde 
im Grundgesetz hingegen ein Religionsverfassungsrecht geformt, das eine Viel-
zahl an Ge- und Verboten sowie Strukturvorgaben enthält und damit im euro-
päischen Vergleich wohl am »regelungsintensivsten« ist.23 So finden sich neben 
der Religions- und Weltanschauungsfreiheit des Art. 4 Abs. 1, 2  GG weitere 
freiheitsrechtliche Gewährleistungen der Weimarer Reichsverfassung, die über 
Art. 140 GG inkorporiert und damit »vollgültiges Verfassungsrecht« worden 
sind,24 nämlich Art. 136 Abs. 3 WRV (Keine Pflicht zur Offenbarung des religiö-
sen Bekenntnisses), Art. 136 Abs. 4 WRV (Verbot staatlichen Zwangs zu kirch-
lichen Handlungen und Feierlichkeiten, zur Teilnahme an religiösen Übungen 
oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform), Art. 137 Abs. 2 WRV (Freiheit 
der Vereinigung zu Religionsgesellschaften) sowie Art. 137 Abs. 3 WRV (Selbst-
verwaltungsfreiheit der Religionsgesellschaften). Weiterhin enthält das Grundge-
setz mit Art. 3 Abs. 3, Art. 33 Abs. 3 und Art. 140 GG i. V. m. 136 Abs. 1, 2 WRV 
mehrere gleichheitsrechtliche Bestimmungen, die an der Religionszugehörig-
keit anknüpfen und Diskriminierung im Allgemeinen oder speziell im Hinblick 
auf bürgerliche und staatsbürgerliche Rechte sowie Zulassung zu öffentlichen 
Ämtern verbieten.

Neben diesen freiheits- und gleichheitsrechtlichen Regelungen bestehen 
mehrere Bestimmungen, aus denen der Charakter des deutschen Religionsver-
fassungsrechts als ein Kooperationssystem deutlich wird. Dass die Bundesre-
publik kein Staatskirchensystem verfolgt, wird in Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 
Abs. 1 WRV explizit erklärt und nach heute herrschendem Verständnis auch 
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25 Dazu, dass die Nominatio Dei in der Präambel aufgrund ihrer begrifflichen Offenheit, die 
auch andere theistische Religionen einbeziehen könne, und gerade auch vor dem Hintergrund 
von Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 1 WRV keine normative Festlegung auf das Christentum 
als Staatsreligion bedeute, statt vieler Ennuschat, »Gott« und Grundgesetz, NJW 1998, 953, 
954 f. sowie den Bericht der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundes-
rat nach der Wiedervereinigung, BT-Drs. 12 / 6000, S. 100; für eine dezidiert christliche Wertung 
hingegen Hillgruber, Staat und Religion, 2007, S. 56 f.; umfassend zur Debatte über die Gottes-
nennung Vogt, Der Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes, 2007, S. 183 ff.

Die Diskussion zur Nominatio Dei in der Präambel lässt sich aufgrund der gleichlautenden 
Begriffsverwendung (»Gott«, ohne weitere Zusätze) auf den Gottesbezug in den Eidesformeln 
übertragen. Letzterer wird vergleichsweise wenig kontrovers diskutiert. Dies hat seinen Grund 
in der nach Art. 56 S. 2 GG gewährten Möglichkeit des Eidespflichtigen, auf die religiöse Be-
teuerung zu verzichten. Zwar ist es auch hier nicht ohne »Pikanterie«, dass die religiöse Ei-
desformel als Regel und der Verzicht hierauf als Ausnahme formuliert ist, jedoch lässt sich die 
Vorschrift im Ergebnis so verstehen, dass den Amtsträgern die Freiheit gegeben wird, ihren 
Amtseid um eine Bezugnahme auf ein eigenes religiöses Bekenntnis zu erweitern oder eben 
nicht, so Herzog, in: Maunz / Dürig, Art. 56 GG Rn. 22; zustimmend Fritz, in: Bonner Kom-
mentar, Art. 56 GG Rn. 28 f.

Wenngleich diese Gottesbezüge des Grundgesetzes somit jedenfalls nicht als ein Bekenntnis 
des Staates zum Christentum im Sinne einer Staatsreligion zu verstehen sind, bleiben die weite-
ren Implikationen der Gottesnennungen fortwährend umstritten, siehe hierzu die unterschied-
lichen Bezugnahmen unten im 3. Kapitel, insbesondere in Abschnitt E. I.

26 Im letzteren Sinne (und gerade im Hinblick auf die religiös-weltanschauliche Neutralität) 
m. w. N. von Campenhausen / de Wall, Staatskirchenrecht, 4. Aufl. 2006, S. 329 ff.; a. A. Mosba-
cher, Sonntagsschutz und Ladenschluß, 2007, S. 324 ff., der den Sonntagsschutz als subjektives 
Recht sieht, auf das sich neben natürlichen Personen alle Religionsgesellschaften berufen kön-
nen, die den Sonntag zu rituellen Zwecken nutzen.

nicht durch den Gottesbezug in der Präambel oder die religiöse Beteuerungs-
formel im Amtseid des Bundespräsidenten und der Bundesregierung (Art. 56 
S. 1 GG und Art. 64 Abs. 2 GG) konterkariert.25 Gleichzeitig sieht das Grund-
gesetz mehrere Berührungspunkte von Staat und Religion vor, womit deutlich 
wird, dass aus der Absage an ein Staatskirchentum kein Trennungssystem folgt. 
Nach Art. 7 Abs. 3 GG ist Religionsunterricht ordentliches Lehrfach an öffent-
lichen Schulen und wird in Übereinstimmung mit den Grunds ät zen der jewei-
ligen Religionsgemeinschaft erteilt. Art. 7 Abs. 5  GG sieht bekenntnis- oder 
weltanschaulich gebundene Schulen als öffentliche Schulen vor und gewährt die 
Möglichkeit der Gründung einer privaten Bekenntnis- oder Weltanschauungs-
schule (an welcher der öffentlichen Schulpflicht nachgekommen werden kann), 
wenn eine öffentliche Schule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. Weiterhin 
wird Religions- und Weltanschauungsgesellschaften nach Art. 140 GG i. V. m. 
Art. 137 Abs. 5 – 7 WRV ermöglicht, den Status einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts zu erlangen (bzw. zu behalten) und von ihren Mitgliedern Steuern 
zu erheben. Art. 140 GG i. V. m. Art. 141 WRV bestimmt darüber hinaus, dass 
Religionsgesellschaften im Bedarfsfall in öffentlichen Anstalten zuzulassen sind, 
um dort Gottesdienste und Seelsorge anzubieten. Umstritten bleibt, ob es sich 
beim Schutz von Sonn- und Feiertagen nach Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 WRV 
um eine Form der Kooperation des Staates mit dem Christentum (bzw. den 
christlichen Kirchen) handelt oder ob die Vorschrift jeglichen religiösen Bezug 
verloren hat.26 Jedenfalls sofern darin die Verwirklichung eines »Nebeneinander 
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27 De Wall, Zum subjektiven Recht der Kirchen auf den Sonntagsschutz, NVwZ 2000, 857, 
860; Ehlers, in: Sachs, Art. 140 GG, Art. 139 WRV Rn. 1; siehe auch BVerfGE 125, 39, 81.

28 Zu dieser Kategorisierung verfassungsrechtlicher Handlungsanweisungen Koller, The-
orie des Rechts, 2. Aufl. 1997, S. 66. Aufgrund seiner Ambivalenzen ist es nicht untypisch für 
das deutsche Religionsverfassungsrecht, dass im Kern einer praktischen Rechtsfrage die Un-
terscheidung zwischen Gebotenem, Erlaubtem und Verbotenem steht. Beispielhaft zur prakti-
schen Anwendung dieser Unterscheidung bezogen auf die Zulässigkeit theologischer Fakultäten 
an staatlichen Hochschulen BVerfGE 122, 89, 110; Näheres fallorientiert m. w. N. bei Bäcker, 
Theologische Fakultäten und das Neutralitätsgebot, Der Staat 48 (2009), 327, 328 ff. Natürlich 
ließe sich eine noch feingliedrigere Unterscheidung vornehmen. So differenziert etwa Cornils in-
nerhalb des Erlaubten zwischen Maßnahmen, die weder ge- noch verboten sind und solchen, die 
»in spezifischer Weise erlaubt« sind und für die daher ein »Ausgestaltungsvorbehalt« besteht, 
vgl. Cornils, Die Ausgestaltung der Grundrechte, 2005, S. 13, näher zum Ausgestaltungsvorbe-
halt S. 663. Für die im Weiteren verfolgten Zwecke ist aber die einfache Dreiteilung ausreichend.

29 Der Fokus dieser Arbeit liegt bewusst auf dem nationalen Verfassungsrecht, ohne dass 
Bezüge zum Recht der Europäischen Union hergestellt werden müssen. Dies hat seinen Grund 
darin, dass der EU derzeit die Regelungskompetenz für Religionsverfassungsrecht nicht aus-
drücklich zugewiesen ist, was allerdings aufgrund des Grundsatzes der begrenzten Einzeler-
mächtigung aus Art. 5 EUV und Art. 13 EUV für eine hoheitliche Vereinheitlichung religions-
rechtlicher Regelungen erforderlich wäre. Stattdessen ist die EU nach Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV 
dazu verpflichtet, die nationale Identität der Mitgliedstaaten zu achten, wozu auch die jewei-
lige religionsverfassungsrechtliche Grundausrichtung gehört (näher Unruh, Religionsverfas-
sungsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 352 ff.; Mückl, Europäisierung des Staatskirchenrechts, 2005, S. 415; 

von sozial politischen und religiösen Motiven« gesehen wird,27 handelt es sich bei 
dem Sonn- und Feiertagsschutz (auch) um ein kooperatives Element des deut-
schen Religionsverfassungsrechts.

Allein die Feststellung, dass ein Kooperationssystem vorliegt, verschafft für 
die religionsverfassungsrechtliche Beurteilung konkreter Sachverhalte allerdings 
kaum einen Erkenntnisgewinn. Mit dem Staatskirchen- und dem Trennungssys-
tem sind lediglich die äußersten Punkte der Skala religionsverfassungsrechtlicher 
Modelle eliminiert – der dazwischenliegende Bereich verschiedener denkbarer 
Kooperationssysteme bleibt weit. Anders formuliert: Die Tatsache, dass Berüh-
rungen von Staat und Religion nicht pauschal verboten sind, aber auch keine 
Identifikation des Staates mit einer bestimmten Religion besteht, beantwortet 
noch nicht die Frage, welches Verhalten dem Staat im Einzelfall verfassungs-
rechtlich erlaubt, ge- oder verboten ist.28 In der Regelungsdichte des Grundge-
setzes sind zwar – etwa mit dem Religionsunterricht oder dem Körperschafts-
status – auch ausgewählte Einzelfragen behandelt. Viel größer ist jedoch die Zahl 
der Fälle, für die das Grundgesetz keine explizite Handlungsanweisung bereit-
hält. Die weiterführende Frage ist daher schon immer gewesen: Sind durch das 
deutsche Verfassungsrecht bestimmte Entscheidungen auch für nicht explizit 
geregelte Einzelfälle vorgegeben, weil dem Grundgesetz eine umfassende Vor-
stellung vom Verhältnis des Staates zur Religion zugrunde liegt? Im Lichte der 
gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte wurde die Frage zuneh-
mend drängend.

Diese Frage nach einem umfassenden Ordnungssystem, so zeigt ein Blick in 
die wissenschaftliche Literatur und die einschlägige Rechtsprechung, führt direkt 
zu dem Thema dieser Arbeit. Denn im deutschen Religionsverfassungsrecht29 ist 
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